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64 gnnfte. fiÇtoetj. çonbto.I. yettnna („aftelfterbfott")

2cd)ttth unb 9led)t bes ©rtmbumffers
in bet 6d)roei§.

Ser S3DtftanbbeS©d^raetjertfc^en SBaffermirt«
fchaftgberbanbegEjat bie„3nteref(enten on ben
fragen bet Sedjnif unb bet Rechtgberlplt«
niffe beg @runbmafferg" gu einet öffentlichen Rer»

fammlung auf ©arngtag, 12. Slpril, im großen ©aale
beg Reftaurantg gum „Sßeißen SBinb" in $ürich ein«

gelaben. Ser fßräfibent beg Rerbanbeg, @tanberat Sr.
O. SBettftein, betonte bie mirtfchaftlicije SBichtigfeit
beg ©runbmafferg fite große Seite unfereg Sanbeg unb
bie aug bet Rrapg heraug entftanbene Rotmenbigfeit,
fich mit bent SBefen unb bet Rebeutung beg ©runb«
mafferg gunächfi in hprologifch-geologist unb tech=

nißher, fobann aber auch in rechtlicher Regieljung grünb»
lieh augeinanber gu fefjen. gür bie Sagung fonnten
atg Referenten gewonnen werben Sr. p^iï. Sf. §ug
(güridh), ber burch trefftliche ©tubien über bie ©runb«
mafferberhältniffe in ber ©djmeig befannte ©eologe, unb
Rechtganmalt Sr. 53. Söettftein (ßürich).

St. §ug ging in feinem Referat bon ben einfchlä-
gigen Slrtifeln beg ©chmeigerifchen gibilgefeß«
buch eg Öie nicht in alten Seiten ber mobernen
hhbrotogifchen unb geologifchen Stuffaffung über bag
äßefen beg ©runbmafferg entfpreeben. .gmar wirb in
Slrt. 704 bag ©runbwaffer ben Quellen gteichgeftettt;
boch fchwebte bem @efe|geber feinergeit nicht bie Slug»

beutung mächtiger ©runbwafferftröme bor, fonbern nur
bie Stugnü^ung burch eingelne ©obbrunnen. Rom hhbro«
togifchen ©tanbpunft aug bürfen Quellen unb ©runb«
waffer nicht ibentifigiert werben. Sie „Quelle" ift bie

tnechanifctje ©rfcheinunggfotm beg aug ber @rbe aug«
tretenben runbwaffer 8".

Stn §anb bon Sichtbilbern würbe bag allgemeine
Rorfommen beg ©runbmafferg in ber ©chmeig ittuftriert.
Sin befonberg ippifchen ©runbwafferaugtritten, in ihrem
gufammenhang mit ben oberirbifchen glußläufen, würbe
bie mirtfchafttiche Rebeutung ber ©runbwaffer«
ftröme gegeigt.

©runbwafferftröme unb »Seelen finb naturgemäß
an bie ©letfcher« unb glußablagerungen gebunben. Shr
Slugtreten ift bebingt burch bag Slugfeilen (Querfchnitt«
berfleinernng) beg ©chotterg. Sag ©runbwaffer fann
oberirbifche SSaffertäufe fpeifen ober Snftttrationen aug
bem Qflußlauf erhalten. Siefe gegenfeitigen Regiebungen
finb häufig mit |>ilfe chemifcher SBafferunterfucpungen
(§ärtebeftimmung) flargeftellt worben. SReffungen ber
SBaffermengen ergaben neben gerinaen Slufftößen bon
einigen Ipnbert big einigen taufenb Siter pro SRinute,
auch folche big gu 100 unb 200,000 Siter pro SRinute.
Sag ®efe| erflärt bag aufftoßenbe unb abftießenbe
©runbwaffer atg öffentlich, wäprenb eg oberhalb feineg
Slugtritteg nach Ärt. 704 eingig bom ©runbbeftßer be«

anfprucht werben fann. SBenn eine obetpcplicbe —
b. h tcchnifch unrationelle — ©runbwafferfaffung
burch eine benachbarte rationelle beeinträchtigt wirb, fo
ïomraen Slrt. 706 unb 707 über bie Slbgrabung in grage,
unb Recpt unb Sed^niï fommen miteinanbec in Sonflift.

3ürich hol fi<h «18 erfter unb neben Rib mal«
ben eingiger Danton auf Reranlaffung beg Referenten
ttnb unter SRitwirlung prominenter Fachleute ein ® r u n b »

ma|fergefe| gegeben, bag bem ungmeifelljaft öffent«
liehen ®l)ara£ter ber ©runbwafferftröme Rechnung trägt.

See ©ebatefe beg fehmeigetifepen 2Bafferbaugefe|eg,
ber ben öffentlichen @b&rafter ber offenen ©ewäffet
erfannt hat, feilte auch über bie ©runbwaffer«
quelle Ipaug ©eltung erhalten, nicht nur bereingelt
fantonal, fonbern interfantonal. Sllle intereffierten

Greife foHen baher bahingehenbe Reftrebungen förbetn.
Repganwait Sr. SBettftein geht ebenfalls bon

ben Reftimmungenbeggibilgefelbucpegaug. @r fonftatiert,
baß bag Recht fjiriter ber wirtfçhaftlichen ©rfaffung beg

©runbwafferg nachhing liegt ein ©egenfap in

ber eibgenöffifepen unb fantonalen (gütcpei:)
©efepgebung bor. ©rftereüberläßt bag ©runbwaffet
wie eine Quelle bem fßribateigentümer ober bem ©erbitut«
berechtigten ; le|tere fnüpft bie Renü|ung eineg ©runb»

wafferftromeg bon 300 unb mehr Siter pro SRinute an
eine Äongeffton. Sag Zürcher ®efe| fleht aber trofcbein
nicht im SBiberfpruch mit bem Sunbeggefefc, fofern bie

bem le|teren ®efe|geber noch unbelannte mirtfdjaft«
lidheSBi^tigïeit unb bie ungeahnte Sntwicf lung ber ©runb»

maffergewinnung berüdftdhtigt unb außerbem bie Son.

jeffion an ein beftimmteg 3Rinbefiquantum gebunben
wirb, wie ein Sunbeggerichtgentßheib fürslith gegeigt hat.

SBäre bei Schaffung beg gibilgefelbucheg unb bei

Srteitung früherer Sonjefftonen, (Sntftehung, SBefen unb

Sebeutung ber jufammenhängenben ©runbwafferftröme
wie heute befannt gewefen, fo hätte ber ®efe|geber ihre

93enü|ung fperlidh befdjränft.
Räch bem ^ibilgefe|buch fann ber ®runbfiücfbefi|et

über eine jutage tretenbe Quelle oon beliebiger ©röjje
öerfügen, nach fantonalem ßürcher Recht aber muß et

eine Sonjeffton erwerben, wenn er bag gleiche SEBaffer

im 93oben faffen will, bebor eg gutage tritt. Siefe?
äRißberhältnig leitet juriftifch bap, auch Quellen wenig«

fteng bon gemiffer ©röße unter bagfelbe fantonale Rec|t

p fteüen wie bag ©runbwaffer. §terp berhilft Slrt. 705,
ber pm allgemeinen 2Sot)l über eine fÇortleitung be?

SBafferS beftimmt, bie ja pr Slugnü|ung größerer Quanti«
täten meift notwenbig wirb.

Sie ibeale Söfung wäre eine Slenberung be?

3töi!gefe|bucheg, fie beanfprucht aber feßr lange

#eit, ihr Sluggang märe ungewiß. Räch Slnficht be?

Referenten führt eine fantonale ©efeßgebung burch
jife Umfchreibung ber borhanbenen ©efe|eggrunblageti
rafcher pm ßiel. ©inftmeilen aber gehen bie Stuffaffun«

gen hierüber in anbeten Santonen noch weit augeinanber,
unb einer allgemeinen unb annäljetnb gleichtautenbe»
®efe|gebung auf fantonalem 33oben ober einer inter«

fantonalem Regelung müßte noch biet Slufflärunggarbeit
borauggehen.

Ser Rorfißenbe erflärt nach Rerbanfung berbeiben

Referate, baß bie aufgeworfenen Rechtgprobleme bie gange

Schweig intereffieren unb erfucht um Rorfthläge, bie

ben praftifchen Sebürfniffen gerecht p werben besprechen.
Ser Sßorftanb wirb folche gerne berarbeiten unb an bie

33ef)örben weiterleiten.
Sin ber Sigfuffion beteiligten fich Sntereffenten

ber 3Bafferfraftnu|ung unb SSafferberforgung. Rebett

juftimmenben Roten hörte man auch folche, bie ber Stuf«

faffung ber Referenten, baß eine erweiterte ®efe|gebuni
unumgänglich notwenbig fei, entgegentraten, ferner
würbe gemünfeht, eg fei barüber p wachen, baß
feßegermeiterungen auf eibgenöfjtfchem ober fantonale»
Roben nicht gu einer figfalifchen Stugbeutung benii|i
werben, unb baß alle Slftionen gu einem Slugbau bet

Sücfen beg @efe|eg bom SQSafferwirtfchaftSberbanb i»

©inbernehmen mit bem ©chmeigerifchen Rerein ber @a?'

unb SBafferfachmänner burchgefprt werben foHten. SM

Rorfi|enbe nahm alle Slnregungen juhanben beg Rot'
ftanbeg entgegen. („Ragler Rachr.")

Bei eventuellen DoppelseNdUKgt« oder

unricntlfien Adresse» Sitten wir, tu
rekldttitreH, un uuuötlge Kotreu xu
i»*rt». Die speditie«.

64 Jllustr. schwetz. Handw.Zeitung („Meisterblatt")

Technik und Recht des Grundwassers
in der Schweiz.

Der VorstanddesSchweizerischen Wasserwirt-
schastsverbandes hat die„Jnteressenten an den
Fragen der Technik und der Rechtsverhält-
nisse des Grundwassers" zu einer öffentlichen Ver-
sammlung auf Samstag. 12. April, im großen Saale
des Restaurants zum „Weißen Wind" in Zürich ein-
geladen. Der Präsident des Verbandes, Ständerat Dr.
O, Wettstein, betonte die wirtschaftliche Wichtigkeit
des Grundwaffers für große Teile unseres Landes und
die aus der Praxis heraus entstandene Notwendigkeit,
sich mit dem Wesen und der Bedeutung deS Grund-
waffers zunächst in hydrologisch-geologischer und tech-
nischer, sodann aber auch in rechtlicher Beziehung gründ-
lich auseinander zu setzen. Für die Tagung konnten
als Referenten gewonnen werden Dr. Phil. I. Hug
(Zürich), der durch trefflliche Studien über die Grund-
wasferverhältniffe in der Schweiz bekannte Geologe, und
Rechtsanwalt Dr. B. Wettstein (Zürich).

Dr Hug ging in seinem Referat von den einschlä-
gigen Artikeln des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches aus, die nicht in allen Teilen der modernen
hydrologischen und geologischen Auffassung über das
Wesen des Grundwaffers entsprechen. Zwar wird in
Art. 704 das Grundwaffer den Quellen gleichgestellt;
doch schwebte dem Gesetzgeber seinerzeit nicht die AuS-
beutung mächtiger Grundwafferströme vor, sondern nur
die Ausnützung durch einzelne Sodbrunnen. Vom hydro-
logischen Standpunkt aus dürfen Quellen und Grund-
wasser nicht identifiziert werden. Die „Quelle" ist die
mechanische Erscheinungsform des aus der Erde aus-
tretenden „Grundwassers".

An Hand von Lichtbildern wurde das allgemeine
Vorkommen des Grundwassers in der Schweiz illustriert.
An besonders typischen Grundwasseraustritten, in ihrem
Zusammenhang mit den oberirdischen Flußläufen, wurde
die wirtschaftliche Bedeutung der Grundwasser-
ströme gezeigt.

Grundwafferströme und -Becken sind naturgemäß
an die Gletscher- und Flußablagerungen gebunden. Ihr
Austreten ist bedingt durch das Auskeilen (Querschnitt-
Verkleinerung) des Schotters. DaS Grundwaffer kann
oberirdische Wasserläufe speisen oder Infiltrationen aus
dem Flußlauf erhalten. Diese gegenseitigen Beziehungen
sind häufig mit Hilfe chemischer Wasseruntersuchungen
(Härtebestimmung) klargestellt worden. Messungen der
Wassermengen ergaben neben geringen Ausstößen von
einigen hundert bis einigen tausend Liter pro Minute,
auch solche bis zu 100 und 200,000 Liter pro Minute.
Das Gesetz erklärt das ausstoßende und abfließende
Grundwaffer als öffentlich, während es oberhalb seines
Austrittes nach Art. 704 einzig vom Grundbesitzer be-

ansprucht werden kann. Wenn eine oberflächliche —
d. h technisch unrationelle — Grundwafsersassung
durch eine benachbarte rationelle beeinträchtigt wird, so

kommen Art. 706 und 707 über die Abgrabung in Frage,
und Recht und Technik kommen miteinander in Konflikt.

Zürich hat sich als erster und neben Nid mal-
den einziger Kanton auf Veranlassung des Referenten
und unter Mitwirkung prominenter Fachleute ein G r u nd -
Wassergesetz gegeben, das dem unzweifelhaft öffent-
lichen Charakter der Grundwafferströme Rechnung trägt.

Der Gedanke des schweizerischen Wafferbaugesetzes,
der den öffentlichen Charakter der offenen Gewässer
erkannt hat, sollte auch über die Grundwaffer-
quelle hinaus Geltung erhalten, nicht nur vereinzelt
kantonal, sondern interkantonal. Alle interessierten

Kreise sollen daher dahingehende Bestrebungen fördern.
Rechtsanwalt Dr. Wett stein geht ebenfalls von

den Bestimmungen desZivilgesetzbuches aus. Er konstatiert,
daß das Recht hinter der wirtschaftlichen Erfassung des

Grundwassers nachhinkt. ES liegt ein Gegensatz in

der eidgenössischen und kantonalen (Zürcher)
Gesetzgebung vor. Erstere überläßt das Grundwasser
wie eine Quelle dem Privateigentümer oder dem Servitut-
berechtigten; letztere knüpft die Benützung eines Grund-
wasierstromes von 300 und mehr Liter pro Minute an
eine Konzession. Das Zürcher Gesetz steht aber trotzdem

nicht im Widerspruch mit dem Bundesgesetz, sofern die

dem letzteren Gesetzgeber noch unbekannte wirtschaft-
liche Wichtigkeit und die ungeahnte Entwicklung der Grund-
wassergewinnung berücksichtigt und außerdem die Kon-

zession an ein bestimmtes Mindestquantum gebunden
wird, wie ein Bundesgerichtsentscheid kürzlich gezeigt hat.

Wäre bei Schaffung des Zivilgesetzbuches und bei

Erteilung früherer Konzessionen, Entstehung, Wesen und

Bedeutung der zusammenhängenden Grundwafferströme
wie heute bekannt gewesen, so hätte der Gesetzgeber ihre

Benützung sicherlich beschränkt.
Nach dem Zivilgesetzbuch kann der Grundstückbesitzer

über eine zutage tretende Quelle von beliebiger Größe

verfügen, nach kantonalem Zürcher Recht aber muß er

eine Konzession erwerben, wenn er das gleiche Wasser

im Boden fassen will, bevor es zutage tritt. Dieses

Mißverhältnis leitet juristisch dazu, auch Quellen wenig-
stens von gewisser Größe unter dasselbe kantonale Recht

zu stellen wie das Grundwasser. Hierzu verhilft Art. 705,
der zum allgemeinen Wohl über eine Fortleitung des

Wassers bestimmt, die ja zur Ausnützung größerer Quanti-
täten meist notwendig wird.

Die ideale Lösung wäre eine Aenderung deS

Zivilgesetzbuches, sie beansprucht aber sehr lange

Zeit, ihr Ausgang wäre ungewiß. Nach Ansicht des

Referenten führt eine kantonale Gesetzgebung durch prä-
zise Umschreibung der vorhandenen Gesetzesgrundlage»
rascher zum Ziel. Einstweilen aber gehen die Auffassun-

gen hierüber in anderen Kantonen noch weit auseinander,
und einer allgemeinen und annähernd gleichlautende»
Gesetzgebung auf kantonalem Boden oder einer inter-
kantonalem Regelung müßte noch viel Ausklärungsarbeit
vorausgehen.

Der Vorsitzende erklärt nach Verdankung der beiden

Referate, daß die aufgeworfenen Rechtsprobleme die ganze

Schweiz interessieren und ersucht um Vorschläge, die

den praktischen Bedürfnissen gerecht zu werden versprechen.
Der Vorstand wird solche gerne verarbeiten und an die

Behörden weiterleiten.
An der Diskussion beteiligten sich Interessenten

der Wasserkraftnutzung und Wasserversorgung. Neben

zustimmenden Voten hörte man auch solche, die der Aus-

fassung der Referenten, daß eine erweiterte Gesetzgebung

unumgänglich notwendig sei, entgegentraten. Ferner
wurde gewünscht, es sei darüber zu wachen, daß Ge-

setzeserweiterungen auf eidgenössischem oder kantonale«
Boden nicht zu einer fiskalischen Ausbeutung benützt

werden, und daß alle Aktionen zu einem Ausbau der

Lücken des Gesetzes vom Wafferwirtschaftsverband ivl

Einvernehmen mit dem Schweizerischen Verein der Gas-

und Wasierfachmänner durchgeführt werden sollten. Der

Vorsitzende nahm alle Anregungen zuhanden des Vor-

standes entgegen. („Basler Nachr.")

»tl evttttutlltn vsppe«tt»àge» s<ln
uvrichtige« Mrttte« dlttt« wir. »u

«« umtSNgt ftottt« »u
kv»r». vi« kLpeSltis«.
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